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Vertrag

zwischen

Einwohnergemeinde  MACROBUTTON NOMACRO ( PLZ, Gemeindename, vertreten durch den Gemeinderat  MACROBUTTON NOMACRO ( Gemeindename und dieser vertreten durch  MACROBUTTON NOMACRO ( Herr/Frau Vorname Name, Gemeindepräsident/in, wohnhaft in  MACROBUTTON NOMACRO ( PLZ Gemeindename, Adresse, und  MACROBUTTON NOMACRO ( Herr/Frau Vorname Name, Gemeindeschreiber/in, wohnhaft in  MACROBUTTON NOMACRO ( PLZ Gemeindename, Adresse,
und

Feuerungskontrolleur/in  MACROBUTTON NOMACRO ( Herr/Frau Vorname Name geb.  MACROBUTTON NOMACRO ( Datum, PLZ Gemeindename, Adresse,
über die

Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle in der Gemeinde  MACROBUTTON NOMACRO ( Name an Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 350 kW. 

1. Grundlagen

Die Feuerungskontrolle basiert auf dem Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (EGUSG) vom 30. März 1998 sowie auf der Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998. 

 MACROBUTTON NOMACRO ( Herr/Frau Vorname Name verpflichtet sich, die Messungen fach- und vorschriftsgemäss durchzuführen. Insbesondere gelten die Zulassungsbedingungen und das Pflichtenheft der Zentralschweizerkantone und der Geschäftsstelle Feuerungskontrolle.

2. Aufgaben

1. Die Einwohnergemeinde  MACROBUTTON NOMACRO ( Name beauftragt  MACROBUTTON NOMACRO ( Herrn/Frau Vorname Name mit der Kontrolle der Feuerungsanlagen, welche nicht bereits von anderen zugelassenen Kontrolleuren gemessen wurden. 

2. Der/Die Feuerungskontrolleur/in ist verpflichtet, Arbeiten im Rahmen der Qualitätssicherung auszuführen. 

3. Entschädigungen

Die Kosten der Feuerungskontrolle trägt der Anlagebetreiber (Verursacherprinzip, Art. 2 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz [USG] vom 7. Oktober 1983). Art. 48 verlangt für Kontrollen eine Gebühr.

Der Aufwand für Administration, Koordination und Qualitätssicherung wird über eine Vignette abgegolten. Diese kann nur bei der Geschäftsstelle Feuerungskontrolle bezogen werden. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls über die Geschäftsstelle.

 MACROBUTTON NOMACRO ( Herr/Frau Vorname Name kann zusätzlich zu der Vignette die Arbeitszeit, Wegkosten, Amortisation von Geräten und Werkzeug nach dem Verursacherprinzip in Rechnung stellen.

4. Vertragsdauer

Dieser Vertrag wird auf die Dauer von einem Jahr, gültig ab 1. Januar 2007, abgeschlossen. Er kann von den Vertragsparteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils auf Ende eines Jahres gekündigt werden.

Wird der Vertrag von keiner Vertragspartei auf den 31. Dezember gekündigt, gilt er jeweils für ein weiteres Jahr.

Dieser Vertrag wird 4fach ausgefertigt:

1 Exemplar Feuerungskontrolleur/in

2 Exemplare Einwohnergemeinde  MACROBUTTON NOMACRO ( Name
1 Exemplar Umwelt und Energie, Postfach 3439, 6002 Luzern

 MACROBUTTON NOMACRO ( PLZ Gemeinde, Datum
GEMEINDERAT  MACROBUTTON NOMACRO ( GEMEINDENAME: 
FEUERUNGSKONTROLLEUR/IN:

.


 MACROBUTTON NOMACRO ( Name, Gemeindepräsident/in
 MACROBUTTON NOMACRO ( Name

.

 MACROBUTTON NOMACRO ( Name, Gemeindeschreiber/in

